
 [kpmg|logo] 

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2024 
und Lagebericht 

BESTÄTIGUNGSVERMERK 

RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft 
Bad Neustadt a. d. Saale 

Nachtragsprüfung gemäß § 316 Abs. 3 HGB 





R
H

Ö
N

-K
L

IN
IK

U
M

 A
kt

ie
n

g
es

el
ls

ch
af

t,
 B

ad
 N

eu
st

ad
t 

a.
 d

. S
aa

le

B
ila

n
z 

zu
m

 3
1.

 D
ez

em
b

er
 2

02
4

A
kt

iv
a

P
as

si
va

A
n

h
an

g
31

.1
2.

20
24

31
.1

2.
20

23
A

n
h

an
g

31
.1

2.
20

24
31

.1
2.

20
23

€
€

€
€

A
.

A
n

la
g

ev
er

m
ö

g
en

A
.

E
ig

en
ka

p
it

al
I.

Im
m

at
er

ie
lle

 V
er

m
ög

en
sg

eg
en

st
än

de
3.

01
I.

G
ez

ei
ch

ne
te

s 
K

ap
ita

l
3.

06
16

7.
40

6.
17

5,
00

16
7.

40
6.

17
5,

00
1.

./.
re

ch
ne

ris
ch

er
 W

er
t e

ig
en

e 
A

nt
ei

le
3.

07
-6

0.
00

0,
00

-6
0.

00
0,

00
au

sg
eg

eb
en

es
 K

ap
ita

l
16

7.
34

6.
17

5,
00

16
7.

34
6.

17
5,

00
2.

76
9.

97
7,

89
3.

25
2.

69
2,

38
II.

K
ap

ita
lrü

ck
la

ge
3.

08
58

9.
04

2.
99

7,
65

58
9.

04
2.

99
7,

65
2.

G
es

ch
äf

ts
- 

od
er

 F
irm

en
w

er
t

1.
92

8.
91

0,
77

2.
25

0.
39

5,
90

III
.

G
ew

in
nr

üc
kl

ag
en

3.
09

3.
ge

le
is

te
te

 A
nz

ah
lu

ng
en

98
2.

23
0,

07
52

8.
50

9,
43

G
es

et
zl

ic
he

 R
üc

kl
ag

e
13

0.
96

2,
09

13
0.

96
2,

09
5.

68
1.

11
8,

73
6.

03
1.

59
7,

71
A

nd
er

e 
G

ew
in

nr
üc

kl
ag

en
20

1.
59

4.
52

3,
05

20
1.

59
4.

52
3,

05
II.

S
ac

ha
nl

ag
en

3.
01

20
1.

72
5.

48
5,

14
20

1.
72

5.
48

5,
14

1.
G

ru
nd

st
üc

ke
, g

ru
nd

st
üc

ks
gl

ei
ch

e 
R

ec
ht

e 
un

d 
B

au
te

n
IV

.
B

ila
nz

ge
w

in
n

3.
10

34
.7

62
.7

51
,4

6
22

.3
06

.8
27

,0
1

ei
ns

ch
lie

ß
lic

h 
de

r 
B

au
te

n 
au

f f
re

m
de

n 
G

ru
nd

st
üc

ke
n

20
9.

08
4.

16
7,

10
21

6.
82

6.
95

0,
63

99
2.

87
7.

40
9,

25
98

0.
42

1.
48

4,
80

2.
te

ch
ni

sc
he

 A
nl

ag
en

 u
nd

 M
as

ch
in

en
5.

54
9.

91
8,

20
5.

89
0.

79
9,

68
B

.
S

o
n

d
er

p
o

st
en

3.
11

3.
an

de
re

 A
nl

ag
en

, B
et

rie
bs

- 
un

d 
G

es
ch

äf
ts

au
ss

ta
ttu

ng
33

.0
41

.1
15

,6
1

32
.5

42
.7

05
,9

1
S

on
de

rp
os

te
n 

au
s 

F
ör

de
rm

itt
el

n 
na

ch
 d

em
4.

ge
le

is
te

te
 A

nz
ah

lu
ng

en
 u

nd
 A

nl
ag

en
 im

 B
au

78
7.

01
1,

24
2.

57
5.

56
1,

91
K

ra
nk

en
ha

us
fin

an
zi

er
un

gs
re

ch
t

17
.4

33
.5

85
,7

1
14

.6
06

.3
85

,6
5

24
8.

46
2.

21
2,

15
25

7.
83

6.
01

8,
13

17
.4

33
.5

85
,7

1
14

.6
06

.3
85

,6
5

III
.

F
in

an
za

nl
ag

en
3.

01
C

.
R

ü
ck

st
el

lu
n

g
en

3.
14

1.
A

nt
ei

le
 a

n 
ve

rb
un

de
ne

n 
U

nt
er

ne
hm

en
38

0.
85

6.
84

9,
14

36
5.

85
6.

84
9,

14
1.

S
te

ue
rr

üc
ks

te
llu

ng
en

6.
76

2.
94

7,
34

4.
92

2.
45

1,
20

2.
A

us
le

ih
un

ge
n 

an
 v

er
bu

nd
en

e 
U

nt
er

ne
hm

en
25

2.
49

4.
81

7,
60

25
8.

96
7.

21
8,

28
2.

so
ns

tig
e 

R
üc

ks
te

llu
ng

en
25

.1
85

.4
26

,7
3

26
.7

30
.2

57
,7

2
3.

B
et

ei
lig

un
ge

n
95

.8
50

,0
0

95
.8

50
,0

0
31

.9
48

.3
74

,0
7

31
.6

52
.7

08
,9

2
4.

so
ns

tig
e 

A
us

le
ih

un
ge

n
1.

00
0,

00
1.

00
0,

00
D

.
V

er
b

in
d

lic
h

ke
it

en
3.

15
32

4.
20

4.
65

4,
28

29
7.

72
7.

36
2,

32
63

3.
44

8.
51

6,
74

62
4.

92
0.

91
7,

42
E

.  
R

ec
h

n
u

n
g

sa
b

g
re

n
zu

n
g

sp
o

st
en

10
.5

80
,9

7
68

9.
91

1,
40

88
7.

59
1.

84
7,

62
88

8.
78

8.
53

3,
26

B
.

U
m

la
u

fv
er

m
ö

g
en

I.
V

or
rä

te
1.

R
oh

-,
 H

ilf
s-

 u
nd

 B
et

rie
bs

st
of

fe
3.

82
9.

02
0,

10
3.

77
6.

25
7,

81
2.

un
fe

rt
ig

e 
Le

is
tu

ng
en

2.
77

5.
87

9,
97

3.
24

3.
46

4,
61

6.
60

4.
90

0,
07

7.
01

9.
72

2,
42

II.
F

or
de

ru
ng

en
 u

nd
 s

on
st

ig
e 

V
er

m
ög

en
sg

eg
en

st
än

de
3.

02
16

7.
17

1.
21

8,
84

16
0.

38
3.

28
6,

48
III

.
W

er
tp

ap
ie

re
3.

03
29

.7
79

.1
22

,0
0

9.
99

0.
89

7,
00

IV
.

K
as

se
nb

es
ta

nd
, G

ut
ha

be
n 

be
i K

re
di

tin
st

itu
te

n
26

8.
21

8.
85

0,
94

25
0.

21
0.

78
3,

03
47

1.
77

4.
09

1,
85

42
7.

60
4.

68
8,

93
C

.
R

ec
h

n
u

n
g

sa
b

g
re

n
zu

n
g

sp
o

st
en

3.
04

2.
91

6.
73

5,
86

2.
13

3.
13

9,
94

D
.

A
kt

iv
e 

la
te

n
te

 S
te

u
er

n
3.

05
4.

19
1.

92
8,

95
6.

57
1.

49
0,

96
1.

36
6.

47
4.

60
4,

28
1.

32
5.

09
7.

85
3,

09
1.

36
6.

47
4.

60
4,

28
1.

32
5.

09
7.

85
3,

09

en
tg

el
tli

ch
 e

rw
or

be
ne

 K
on

ze
ss

io
ne

n,
 g

ew
er

bl
ic

he
 S

ch
ut

zr
ec

ht
e 

un
d 

äh
nl

ic
he

 R
ec

ht
e 

un
d 

W
er

te
 s

ow
ie

 L
iz

en
ze

n 
an

 s
ol

ch
en

 
R

ec
ht

en
 u

nd
 W

er
te

n



RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a. d. Saale

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Anhang 2024 2023
€ €

1. Umsatzerlöse 4.01 323.724.108,26 304.643.576,09
2. Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen -467.584,64 798.529,43

323.256.523,62 305.442.105,52
3. sonstige betriebliche Erträge 4.02; 4.05 12.442.125,76 20.941.981,56

335.698.649,38 326.384.087,08
4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 65.164.262,11 58.740.135,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 39.309.584,49 37.899.154,21

104.473.846,60 96.639.289,63
5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 142.209.074,75 136.435.599,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

(davon für Altersversorgung € 63.133,09; Vorjahr € 60.140,01) 23.042.577,91 22.421.357,09
165.251.652,66 158.856.956,73

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen 4.03 21.082.782,34 23.014.006,62

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.05 37.953.692,66 38.145.144,94
59.036.475,00 61.159.151,56

6.936.675,12 9.728.689,16
8. Erträge aus Beteiligungen

(davon aus verbundenen Unternehmen € 691.435,60;
Vorjahr € 6.300.000,00) 4.04 691.435,60 6.300.000,00

9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 4.04 3.597.078,67 2.781.428,10
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

(davon aus verbundenen Unternehmen € 10.294.517,67;
Vorjahr € 9.855.683,08) 4.04 10.294.517,67 9.855.683,08

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
(davon aus verbundenen Unternehmen € 1.971.172,91; 
Vorjahr € 1.223.044,70) 4.04 12.969.622,34 10.236.926,90

12. Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen übernommene Verluste 4.04 9.345.478,21 7.003.246,43
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen 4.04 305.000,00 0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.317.145,67 6.821.224,94

(davon aus verbundenen Unternehmen € 5.087.073,99; 
Vorjahr € 3.380.686,87)
(davon aus der Aufzinsung € 14.984,93; Vorjahr € 15.428,37) 4.04

9.585.030,40 15.349.566,71
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

4.06 4.044.820,64 2.750.031,42
16. Ergebnis nach Steuern 12.476.884,88 22.328.224,45
17. sonstige Steuern 20.960,43 21.397,44
18. Jahresüberschuss 12.455.924,45 22.306.827,01
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 22.306.827,01 0,00
20. Bilanzgewinn 34.762.751,46 22.306.827,01

(davon aus latenten Steuern € 2.379.562,01; 
Vorjahr € 416.438,20)
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Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde nach den Vorschriften des deutschen 

Handelsgesetzbuches sowie des Aktiengesetzes aufgestellt. 

1. Grundlegende Informationen 

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ist seit 1989 börsen-
notiert. Der Sitz der Gesellschaft ist in Bad Neustadt a. d. Saale, Salzburger Leite 1, Deutsch-
land, Amtsgericht Schweinfurt HRB 1670. 

2. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Anlagevermögen 

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaf-
fungskosten aktiviert und planmäßig linear über drei bis zehn Jahre abgeschrieben. Im Zu-
gangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis. Außerplanmäßige Abschreibungen wer-
den bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung vorgenommen. 

Für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird das 
Aktivierungswahlrecht nicht in Anspruch genommen. Forschungs- und Entwicklungskosten wer-
den daher sofort in voller Höhe als Aufwand gebucht, sofern sie nicht aktivierungspflichtig sind. 

Der aus dem Kauf und der Übertragung des Geschäftsbetriebs der Kreisklinik resultierende 
Firmenwert wird wegen des langfristigen Versorgungsauftrages über eine Nutzungsdauer von 
12 Jahren linear abgeschrieben. 

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmä-
ßiger Abschreibungen und etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen. Die Herstellungskos-
ten umfassen zusätzlich zu den Einzelkosten auch angemessene Teile der Fertigungs- und 
Materialgemeinkosten sowie des Werteverzehrs des Anlagevermögens. Allgemeine Verwal-
tungskosten sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale 
Leistungen und für betriebliche Altersversorgung werden nicht aktiviert. Die Abschreibung des 
Sachanlagevermögens erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode entsprechend der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis. 
Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte 
Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen 
bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauernde Wertminde-
rung nicht mehr bestehen. 

Selbstständig nutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die der 
Abnutzung unterliegen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 € (zzgl. USt) nicht 
überschreiten, werden im Zugangsjahr in voller Höhe in den Aufwand gebucht. Anlagevermö-
gen, dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 €, aber nicht 1.000 € (zzgl. USt) 
übersteigen, werden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben. Im 
Zugangsjahr wird für Sammelposten stets der volle Abschreibungssatz verwendet.  

Selbständig nutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zwischen 60 € (zzgl. USt) und 250 € zzgl. USt betragen, werden im Rahmen der 



 
 

 

 

Komplettausstattung eines Klinikneubaus oder eines generalsanierten Gebäudes, in einem 
Sammelposten erfasst und linear über fünf Jahre abgeschrieben.  

Die abnutzbaren Anlagegüter werden linear über folgende Nutzungsdauern abgeschrieben: 

Immaterielle Vermögensgegenstände:   3 bis 7 Jahre 
Betriebs- und Wohnbauten:     33 Jahre und vier Monate 
Technische Anlagen:     5 bis 10 Jahre 
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:  3 bis 10 Jahre 

Geleistete Anzahlungen sind zu Nennwerten bilanziert.  

Anteile an verbundenen Unternehmen sowie Beteiligungen werden zu Anschaffungskos-
ten bzw. bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden 
Wert angesetzt. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots werden bis zu den ur-
sprünglichen Anschaffungskosten vorgenommen, wenn die Gründe für eine dauernde Wert-
minderung nicht mehr bestehen. Ausleihungen werden grundsätzlich zum Nominalwert bzw. 
bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert ange-
setzt. Unterverzinsliche Ausleihungen werden mit dem Barwert angesetzt.  

Umlaufvermögen 

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren bei-
zulegenden Werten angesetzt. Die Bewertung erfolgt demzufolge nach dem Niederstwertprin-
zip. Für gewährte Preisnachlässe und Abwertungen für Bestandsrisiken aufgrund der gemin-
derten Verwertbarkeit und technischer Veralterung wurde, wie im Vorjahr, ein pauschaler Be-
wertungsabschlag in Höhe von 10 % auf die Anschaffungskosten vorgenommen. Die Unferti-
gen Leistungen sind mit an Herstellungskosten orientierten Wertansätzen bewertet. Abwer-
tungen werden für Bestandsrisiken im Rahmen der verlustfreien Bewertung von Unfertigen 
Leistungen im Klinikbetrieb in angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen. 

Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. 
Für konkret erkennbare zweifelhafte Forderungen werden Einzelwertberichtigungen durchge-
führt. Forderungen mit einer Fälligkeit älter als sechs Monate werden zu 50 %, Forderungen 
mit einer Fälligkeit älter als zwölf Monate zu 100 % einzelwertberichtigt. Zur Abdeckung des 
allgemeinen Ausfallrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung von 2 % auf den nicht einzel-
wertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.  

Die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgt nach § 253 und § 255 HGB.  

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt. 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt. 
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind die Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aus-
gewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. 

Das Disagio wird in Ausübung des Wahlrechts nach § 250 Abs. 3 HGB aktiviert und für Fällig-
keitsdarlehen linear aufgelöst. 

 



 
 

 

 

Latente Steuern 

Auf temporäre Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen 
von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie unter Ein-
beziehung von berücksichtigungsfähigen Verlustvorträgen werden latente Steuern gebildet. 
Wenn aufgrund dieser Bewertungsunterschiede von einer Steuerbelastung in künftigen Ge-
schäftsjahren auszugehen ist, werden Passive latente Steuern angesetzt. Sofern eine künftige 
Steuerentlastung erwartet wird, erfolgt der Ansatz von aktiven latenten Steuern. Verlustvor-
träge werden insoweit berücksichtigt, als eine Verrechnung mit steuerpflichtigem Einkommen 
innerhalb der nächsten fünf Jahre realisierbar ist. Des Weiteren werden temporäre Differenzen 
zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenstän-
den, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten von Organgesellschaften insoweit einbe-
zogen, als von künftigen Steuerbe- und -entlastungen aus deren Umkehrung bei der RHÖN-
KLINIKUM AG als steuerlichem Organträger auszugehen ist. Die Bewertung von latenten 
Steuern erfolgt auf der Grundlage des individuellen Steuersatzes im Umkehrzeitpunkt. Unter 
Berücksichtigung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag kam im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr ein Steuersatz von 15,825 % zur Anwendung.  

Eigenkapital 

Das Eigenkapital ist zum Nennbetrag angesetzt. 

Sonderposten 

Zweckentsprechend verwendete Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 
(KHG) werden als Sonderposten aus Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungs-
recht ausgewiesen und nach Maßgabe der Abschreibungen und der Aufwendungen aus An-
lagenabgängen ertragswirksam aufgelöst. 

Der Sonderposten ist zum Nennbetrag angesetzt. 

Rückstellungen  

In den Steuerrückstellungen sind in angemessenem und ausreichendem Umfang individu-
elle Vorsorgen für alle erkennbaren Risiken in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter Zugrundelegung eines Steuersatzes in 
Höhe von 15,825 % für Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag und in Höhe von rund 14 % 
für Gewerbesteuer gebildet.  

In den sonstigen Rückstellungen sind in angemessenem und ausreichendem Umfang indi-
viduelle Vorsorgen für alle erkennbaren Risiken aus ungewissen Verbindlichkeiten und für dro-
hende Verluste aus schwebenden Geschäften unter Berücksichtigung erwarteter künftiger 
Preis- und Kostensteigerungen gebildet. Die Rückstellungen werden gemäß § 253 
Abs. 1 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül-
lungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wer-
den mit dem Barwert gemäß § 253 Abs. 2 HGB angesetzt. 

  



 
 

 

 

Altersvorsorgeleistungen und ähnliche Verpflichtungen 

Die RHÖN-KLINIKUM AG bewertet die Altersvorsorgeverpflichtungen und ähnliche Ver-
pflichtungen unter Zugrundelegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten mit dem anhand des 
versicherungsmathematischen Anwartschaftsbarwertverfahrens (Projected Unit Credit Me-
thode) ermittelten und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungs-
betrag. Zukünftig erwartete Gehaltssteigerungen werden bei der Ermittlung des Barwerts der 
erdienten Anwartschaft berücksichtigt. Für die Abzinsung der Altersvorsorgeverpflichtungen 
wird ein laufzeitadäquater Zinssatz (2,0 %; Vj. 1,7 %) verwendet. Der Ausweis erfolgt unter 
den sonstigen Rückstellungen, da die Rückstellungen Abfindungscharakter haben. 

Verbindlichkeiten 

Finanzschulden und andere Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag, Leibrenten-
verpflichtungen werden mit ihrem Barwert am Bilanzstichtag ausgewiesen. 

Abschlussgliederung 

Die RHÖN-KLINIKUM AG fasst einzelne Posten der Bilanz zusammen, sofern sie einen Betrag 
enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bil-
des nicht erheblich ist und durch eine Zusammenfassung die Klarheit der Darstellung vergrö-
ßert wird. Die zusammengefassten Posten weist die RHÖN-KLINIKUM AG im Anhang geson-
dert aus. Die RHÖN-KLINIKUM AG stellt zusätzliche Posten in der Gewinn- und Verlustrech-
nung dar, sofern sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes erheblich ist und durch diesen Ausweis die Klarheit der 
Darstellung verbessert wird. 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Die RHÖN-KLINIKUM AG erstellt die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkosten-
verfahren. 

3. Erläuterung zur Bilanz 

3.01 Entwicklung des Anlagevermögens 

Zu der Zusammensetzung des Anlagevermögens verweisen wir auf das Anlagengitter. Der 
Anstieg der Anteile an verbundenen Unternehmen begründet sich durch eine Kapitaleinlage 
in Höhe von 15,0 Mio. € in unser Tochterunternehmen die RHÖN-KLINIKUM Service Einkauf 
+ Versorgung GmbH. 

  



 
 

 

 

3.02 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen: 

Gesamt
bis zu 1 Jahr über 1 Jahr über 5 Jahre 31.12.2024

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
1. Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen 38.448 0 0 38.448 38.177 1

2. Forderungen nach dem 
Krankenhausfinanzierungsrecht 2.734 0 0 2.734 17.706 1

3. Forderungen gegen ver-
bundene Unternehmen 119.228 0 0 119.228 100.934 1

4. Sonstige Vermögens-
gegenstände 6.761 0 0 6.761 3.566 1

167.171 0 0 167.171 160.383
1 Davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 Tsd. €.

Gesamt
31.12.2023

Tsd. €

Forderungen mit Restlaufzeiten 

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen 110.989 Tsd. € 
(Vj. 94.424 Tsd. €) auf Finanzforderungen sowie 4.642 Tsd. € (Vj. 3.729 Tsd. €) auf Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen sowie 3.597 Tsd. € (Vj. 2.781 Tsd. €) auf Forderungen 
aus der Gewinnabführung. Forderungen gegen Gesellschafter liegen nicht vor. 

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche in Höhe von 
6.323 Tsd. € (Vj. 3.017 Tsd. €) enthalten.  

3.03 Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Die Position Wertpapiere des Umlaufvermögens besteht voll umfänglich aus Schuldverschrei-
bungen (Commercial Paper) der Asklepios Kliniken KGaA mit einem Laufzeitende im 
März 2025.  

3.04 Rechnungsabgrenzungsposten 

Das unter aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aktivierte Disagio beträgt 688 Tsd. € 
(Vj. 736 Tsd. €). 

3.05 Aktive latente Steuern 

Die aktiven latenten Steuern sind in Höhe von 4.192 Tsd. € (Vj. 6.571 Tsd. €) angesetzt. Sie 
betreffen temporäre Differenzen in der Bilanzierung und Bewertung von Sachanlagevermö-
gen, Vorräten, Forderungen und Rückstellungen. Latente Steuern auf steuerliche Verlustvor-
träge wurden nicht gebucht, da eine Inanspruchnahme der steuerlichen Verlustvorträge derzeit 
nicht abschätzbar ist. 

3.06 Gezeichnetes Kapital  

Das Grundkapital der RHÖN-KLINIKUM AG beträgt unverändert 167.406.175,00 € und ist ein-
geteilt in 66.962.470 nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechneri-
schen Wert am Grundkapital in Höhe von 2,50 € je Aktie.  

  



 
 

 

 

3.07 Eigene Aktien 

Unverändert hält die Gesellschaft 24.000 Stück eigene Aktien in ihrem Bestand. Die am Bi-
lanzstichtag im Bestand befindlichen Aktien entsprechen rechnerisch 60 Tsd. € oder 0,04 % 
des Gezeichneten Kapitals. 

3.08 Kapitalrücklage 

In der Kapitalrücklage wird unverändert das Agio aus Kapitalerhöhungen in Höhe von 
410.869 Tsd. € sowie der auf die eingezogenen Aktien entfallende Betrag von insgesamt 
178.174 Tsd. € ausgewiesen. 

3.09 Gewinnrücklagen 

Die Gesetzliche Rücklage beträgt unverändert 131 Tsd. €. Die Anderen Gewinnnrücklagen 
belaufen sich ebenso unverändert auf 201.595 Tsd. €. 

3.10 Bilanzgewinn  

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 34.763 Tsd. € entspricht dem Jah-
resüberschuss 2024 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2024 wurde 
keine Dividendenausschüttung vorgenommen. 

3.11 Sonderposten 

Der Anstieg des Sonderpostens aus Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungrecht 
von 14,6 Mio. € in 2023 auf nun 17,4 Mio. € geht in weiten Teilen auf pauschal geförderte In-
vestitionen in Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zurück. Er ist mit 204 Tsd. € 
(Vj. 3.318 Tsd. €) auf Investitionen zurückzuführen, die nach dem Krankenhauszukunftsge-
setz (KHZG) finanziert werden. 

3.12 Ergebnisverwendungsvorschlag  

Der Vorstand schlägt vor, vom Bilanzgewinn in Höhe von 34.762.751,46 € einen Betrag von 
6.693.847,00 € zur Ausschüttung einer Dividende von 0,10 € je dividendenberechtigte Stück-
aktie zu verwenden und den verbleibenden Betrag von 28.068.904,46 € auf neue Rechnung 
vorzutragen. 

3.13 Angaben zu ausschüttungsgesperrten Beträgen  

Den ausschüttungsgesperrten Beträgen von insgesamt 4.192 Tsd. € (Vj. 6.571 Tsd. €), die im 
vollen Umfang aus dem Ansatz der aktiven latenten Steuern resultieren, stehen frei verfügbare 
Rücklagen von 790.638 Tsd. € (Vj. 790.638 Tsd. €) gegenüber. Eine Ausschüttungssperre in 
Bezug auf den Bilanzgewinn von 34.763 Tsd. € besteht daher nicht.  

  



 
 

 

 

3.14 Rückstellungen  

Die Rückstellungen entfallen auf: 

31.12.2024 31.12.2023
Tsd. € Tsd. €

Steuerrückstellungen 6.763 4.922
Sonstige Rückstellungen:

Ausstehende Rechnungen 7.296 7.756
Personalverpflichtungen 12.028 11.903
Erlösminderungen 1.703 3.633
Rückstellungen im Zusammenhang mit den durchgeführten Transaktionen 892 924
Übrige 3.266 2.515

25.185 26.731
31.948 31.653

 
 
Die Rückstellungen decken die erkennbaren Risiken in ausreichendem Maß. 

Für ein amtierendes und ein ehemaliges Vorstandsmitglied besteht ein Altersvorsorgeplan, 
der eine in Abhängigkeit von der Dauer des Dienstverhältnisses und der Höhe der Bezüge 
stehende Altersvorsorgeleistung vorsieht, die auf das 1,5-fache der letzten Jahresbezüge be-
grenzt ist. Bei der Berechnung des Verpflichtungsumfangs wurden die individuellen Vertrags-
dauern zu Grunde gelegt. 

Der Erfüllungsbetrag der Altersvorsorgerückstellung beträgt zum Bilanzstichtag 960 Tsd. € 
(Vj. 733 Tsd. €). Die versicherungsmathematische Bewertung des Erfüllungsbetrags basiert 
unter anderem auf einem laufzeitadäquaten Abzinsungssatz von 2,0 % (Vj. 1,7 %) und einem 
Anwartschaftstrend von 2,5 % (Vj. 2,5 %) per annum. Als biometrische Rechnungsgrundlagen 
wurden die „Richttafeln 2018 G“ von Klaus Heubeck verwendet.  

3.15 Verbindlichkeiten 

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen 142.239 Tsd. € 
(Vj. 110.843 Tsd. €) auf Finanzverbindlichkeiten und 10.644 Tsd. € (Vj. 14.636 Tsd. €) auf 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. In den Verbindlichkeiten gegenüber ver-
bundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von 
121 Tsd. € (Vj. 815 Tsd. €) enthalten. 

Zu der Zusammensetzung der Verbindlichkeiten verweisen wir auf den Verbindlichkeitenspie-
gel. Sämtliche Verbindlichkeiten sind unbesichert. 

  



 
 

 

 

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

4.01 Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse gliedern sich nach Tätigkeiten wie folgt auf: 

2024 2023
Mio. € Mio. €

Kliniken 273,2 256,0
Rehabilitation 22,7 20,4
Sonstige 27,8 28,2

323,7 304,6  
 
Die Umsätze, die ausschließlich in Deutschland erzielt werden, resultieren im Wesentlichen 
aus der Erbringung von medizinischen Dienstleistungen.  

4.02 Sonstige betriebliche Erträge 

Im Zusammenhang mit Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand wurden im Ge-
schäftsjahr 2,2 Mio. € (Vj. 6,6 Mio. €) Zuschüsse für Energiekosten als Erträge nach 
§ 26 f KHG vereinnahmt. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge 
aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 0,6 Mio. € (Vj. 6,7 Mio. €) sowie Erträge 
betreffend die Förderung der Fachrichtung Gynäkologie/Geburtshilfe in Höhe von 1,2 Mio. € 
(Vj. 1,1 Mio. €) enthalten. Darüber hinaus beinhaltet dieser Posten u. a. Erträge aus der Auf-
lösung des Sonderpostens aus Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht in 
Höhe von 4,8 Mio. € (Vj. 3,7 Mio. €), Erträge aus der Herabsetzung von Einzel- und Pauschal-
wertberichtigung in Höhe von 1,2 Mio. € (Vj. 0,1 Mio. €) und Erstattungen der Krankenkassen 
für Entgeltfortzahlungen in Höhe von 1,6 Mio. € (Vj. 2,0 Mio. €). 

4.03 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens und Sachanlagen 

Im Geschäftsjahr 2024 wurden wie im Vorjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen ge-
mäß § 253 Abs. 3 S. 5 HGB vorgenommen. 

4.04 Finanzergebnis 

Die Erträge aus Beteiligungen betragen 0,7 Mio. € (Vj. 6,3 Mio. €), die Erträge aus Gewinnab-
führungsverträgen 3,6 Mio. € (Vj. 2,8 Mio. €) sowie die aufgrund von Ergebnisabführungsver-
trägen übernommene Verluste 9,3 Mio. € (Vj. 7,0 Mio. €). 

Der Anstieg der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Ver-
zinsung von Anlagebeträgen verbundener Unternehmen; 2024 5,1 Mio. € (Vj, 3,4 Mio. €). 

Im Geschäftsjahr 2024 sind die Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 0,3 Mio. € 
(Vj. 0,0 Mio. €) aufgrund voraussichtlich dauernder Wertminderung wertberichtigt worden.  

4.05 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen 

In der Gewinn- und Verlustrechnung der RHÖN-KLINIKUM AG sind periodenfremde Erträge 
in Höhe von 3,0 Mio. € (Vj. 7,9 Mio. €) enthalten. Diese resultieren im Wesentlichen aus der 
Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen 1,2 Mio. € (Vj. 0,1 Mio. €) sowie einem Zuschuss 



 
 

 

 

für die Fachrichtung Gynäkologie/Geburtshilfe betreffend das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 
1,2 Mio. € (Vj. 1,1 Mio. €). Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in 
Höhe von 0,6 Mio. € (Vj. 6,7 Mio. €) enthalten. 

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich auf 1,5 Mio. € (Vj. 0,5 Mio. €) und entfallen 
im Wesentlichen auf Abschreibung von Forderungen sowie auf Steuern vom Einkommen und 
Ertrag für Vorjahre 1,0 Mio. € (Vj. 0,0 Mio. €).  

4.06 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  

Tsd. € Tsd. €
Laufende Ertragsteueraufwendungen 1.665 2.334
Latente Ertragsteuern 2.380 416

4.045 2.750
 

Als laufende Ertragsteuern werden die Körperschaftsteuer und der Solidaritätszuschlag sowie 
die Gewerbesteuer ausgewiesen. 

Unter dem Posten Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind ferner latente Steueraufwen-
dungen beziehungsweise -erträge erfasst, die aus der Umkehrung von temporären Differen-
zen zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen resultieren.  

Der Aufwand aus latenten Steuern resultiert im laufenden Geschäftsjahr mit 2,4 Mio. € 
(Vj. 0,4 Mio. €) aus der Veränderung von temporären Differenzen in der Bilanzierung und Be-
wertung von relevanten Aktiv- und Passivposten.  



 
 

 

 

5. Anteilsbesitz 

Anteil am 
Kapital 

Eigen-
kapital 

Jahres-
ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €
Krankenhausgesellschaften 
Haus Saaletal GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale1 100,0 1.516 0
Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH, Frankfurt (Oder)1 100,0 73.677 0
RHÖN-Kreisklinik Bad Neustadt GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale1 100,0 350 0
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen 95,0 215.473 25.583
Zentralklinik Bad Berka GmbH, Bad Berka 87,5 149.803 6.416

1 Die Gesellschaft nimmt die Befreiungen gemäß § 264 Abs. 3 HGB von der Aufstellung eines Anhangs und, sofern gesetzlich gefordert, eines 
Lageberichtes sow ie der Offenlegung in Anspruch.  

Anteil am 
Kapital 

Eigen-
kapital 

Jahres-
ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €
MVZ-Gesellschaften 
MVZ Bad Neustadt/ Saale GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale1 100,0 370 0
MVZ MED GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 87 -161
1 Die Gesellschaft nimmt die Befreiungen gemäß § 264 Abs. 3 HGB von der Aufstellung eines Anhangs und, sofern gesetzlich gefordert, eines 
Lageberichtes sow ie der Offenlegung in Anspruch.  

 

Anteil am 
Kapital 

Eigen-
kapital 

Jahres-
ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €
Grundbesitzgesellschaften 
BGL Grundbesitzverwaltungs-GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 39.937 1.588  

Anteil am 
Kapital 

Eigen-
kapital 

Jahres-
ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €
Servicegesellschaften
RHÖN-Cateringgesellschaft mbH, Bad Neustadt a. d. Saale1 100,0 58 0
RHÖN-KLINIKUM Business Services GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale1 100,0 15 0
RHÖN-KLINIKUM IT Service GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale1 100,0 25 0
RHÖN-KLINIKUM Service Einkauf + Versorgung GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale1 100,0 15.025 -4
RHÖN-KLINIKUM Services GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale1 100,0 3.368 0
UKGM Service GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 91 -20
1 Die Gesellschaft nimmt die Befreiungen gemäß § 264 Abs. 3 HGB von der Aufstellung eines Anhangs und, sofern gesetzlich gefordert, eines 
Lageberichtes sow ie der Offenlegung in Anspruch.  

Anteil am 
Kapital 

Eigen-
kapital 

Jahres-
ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €
Forschungs- und Bildungsgesellschaften
ESB - Gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung mbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 2.304 29
gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der klinischen Forschung auf dem Gebiet der 
Humanmedizin und zur Betreuung von Patienten an den Universitäten Gießen und Marburg 
mbH, Marburg 100,0 48 13



 
 

 

 

Anteil am 
Kapital 

Eigen-
kapital 

Jahres-
ergebnis 

% Tsd. € Tsd. €
Sonstige Gesellschaften/Vorratsgesellschaften
4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, Berlin1 20,0 351 42
Energiezentrale Universitätsklinikum Gießen GmbH, Gießen 50,0 1.287 221
KLINIK "HAUS FRANKEN" GMBH Bad Neustadt/Saale i. L., Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 0 0
Marburger Ionenstrahl-Therapie Betriebs-Gesellschaft mbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 -32.370 1.675
Psychosomatische Klinik GmbH Bad Neustadt/Saale, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 31 -4
PTZ GmbH, Marburg 100,0 311 5
RHÖN-KLINIKUM Energie für Gesundheit GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale3 100,0 1.500 0
RHÖN-Innovations GmbH, Bad Neustadt a. d. Saale 100,0 6.256 694
Seniorenpflegeheim GmbH Bad Neustadt a. d. Saale, Bad Neustadt a. d. Saale2 25,0 -479 -1.769
 1 Zahlen gemäß Jahresabschluss 31. Dezember 2023.
 2 Zahlen gemäß Jahresabschluss 31. Dezember 2022.
3 Die Gesellschaft nimmt die Befreiungen gemäß § 264 Abs. 3 HGB von der Aufstellung eines Anhangs und, sofern gesetzlich gefordert, eines 
Lageberichtes sow ie der Offenlegung in Anspruch.  

6. Sonstige Angaben 

6.01 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Art, Zweck und Risiken und Vor-
teile außerbilanzieller Geschäfte sowie Haftungsverhältnisse 

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen ohne Bestellobligo beträgt 
22,9 Mio. € (Vj. 23,8 Mio. €) (davon gegenüber verbundenen Unternehmen 12,2 Mio. €; 
Vj. 14,5 Mio. €) und gliedert sich wie folgt auf: 

 
 
Die finanziellen Verpflichtungen aus getätigten Bestellungen (Bestellobligo) belaufen sich auf 
17,3 Mio. € (Vj. 6,3 Mio. €).  

  

bis 1 Jahr über 1 Jahr bis 1 Jahr über 1 Jahr
in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Verpflichtungen aus Wartungs- und sonstigen 17,8 3,9 20,1 0,6
Dienstleistungsverträgen, sowie sonstigen Mietverträgen
  davon gegenüber verbundenen Unternehmen 12,2 0,0 14,5 0,0
Sonstige Leistungen 1,1 0,1 2,5 0,6

31.12.2024 31.12.2023



 
 

 

 

Die Haftungsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:  

 
 
Die Gesellschaft rechnet nicht mit einer Inanspruchnahme aus den Bürgschaftserklärungen, 
da die damit im Zusammenhang stehenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt werden.  

6.02 Derivative Finanzinstrumente  

Im Geschäftsjahr 2024 bestanden ebenso wie zum Vorjahresstichtag keine derivativen  
Finanzinstrumente.  

6.03 Im Jahresdurchschnitt beschäftigte Arbeitnehmer 

(Durchschnitt zum Quartalsende nach Köpfen, ohne Vorstände und Auszubildende): 

2024 2023
Anzahl Anzahl Anzahl %

Ärztlicher Dienst 366 348 18 5,2
Pflegedienst 1.080 1.071 9 0,8
Medizinisch-technischer Dienst 385 371 14 3,8
Funktionsdienst 233 235 -2 -0,9
Wirtschafts- und Verwaltungsdienst 19 55 -36 -65,5
Technischer Dienst 13 44 -31 -70,5
Verwaltungsdienst 183 201 -18 -9,0
Sonderdienste 13 11 2 18,2
Lehrkräfte 22 21 1 4,8

2.314 2.357 -43 -1,8

Veränderung

 

bis 1 Jahr über 1 Jahr bis 1 Jahr über 1 Jahr
in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Aval-Bürgschaftserklärungen für
Fördermittelansprüche des Freistaats Bayern
Bankbürgschaft zur Absicherung der
Wiederaufforstungsvereinbarung mit dem
Freistaat Bayern im Rahmen des Klinikneubaus
in Bad Neustadt
Selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung für
Forderungen der Kassenärztlichen Vereinigungen,
insbesondere der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns,
und Krankenkassen aus deren vertragsärtzlichen Tätigkeiten 
an die MVZ Bad Neustadt /Saale GmbH
Selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung für
Forderungen der Kassenärztlichen Vereinigungen,
insbesondere der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns,
und Krankenkassen aus deren vertragsärtzlichen Tätigkeiten 
an die MVZ MED GmbH

31.12.2024 31.12.2023

0,0 3,5 0,0 3,5

0,0 unbegrenzt 0,0 unbegrenzt

0,0 0,1 0,0 0,1

0,0 unbegrenzt 0,0 unbegrenzt



 
 

 

 

6.04 Beteiligungen an der Gesellschaft  

Der Gesellschaft wurden folgende gemäß §§ 33 ff. WpHG mitteilungspflichtige mittelbare und 
unmittelbare Beteiligungen gemeldet: 

Mitteilungspflichtiger
veröffentlicht 

am

Direkt 
gehalten 

%

Zu-
rechnung 

%

Stimmrechts-
verfügung

%

Tag der 
Schwellen-

über-/unter-
schreitung

Über-/ Unter-
schreitung 

der Schwelle 
von

Meldung gem. § 33 f. WpHG
Zurechnung nach 

WpHG/Zusatzinformation:

Eugen Münch;

AMR Holding GmbH
26.01.2024 0,00 92,27 92,27 22.01.2024 >75%

zugerechnet (§ 34 WpHG): AMR 
Holding GmbH; 
freiwillige Konzernmitteilung 
aufgrund Schwellenberührung 
eines Tochterunternehmens;
RHÖN STIFTUNG Eugen und 
Ingeborg Münch

Dr. Britta große Broermann,
Miriam große Broermann,
Titia Olivia große Broermann,
Paul Bernard große Broermann,
Alexander Bernard große Broermann,
Ivo Schramm,
Prof. Dr. Dr. Friedrich Grimminger,
Dr. Jan Liersch;

AMR Holding GmbH

04.06.2024 0,00 94,51 94,51 25.02.2024 >75%

zugerechnet (§ 34 WpHG): AMR 
Holding GmbH
Acting in Concert zwischen den 
Meldepflichtigen 

Z. große Broermann

AMR Holding GmbH
09.12.2024 0,00 94,51 94,51 25.02.2024 >75%

zugerechnet (§ 34 WpHG): AMR 
Holding GmbH

Stimmrechtsanteil am Tag der Schwellenüber-/-unterschreitung

 

Unter Berücksichtigung der uns mitgeteilten Schwellenüber- bzw. -unterschreitungen ergibt 
sich nach §§ 33 ff. WpHG hinsichtlich der Aktionärsstruktur zum Stichtag 31. Dezember 2024 
folgendes Bild: 

Mitteilungspflichtiger
veröffentlicht 

am

Direkt 
gehalten 

%

Zu-
rechnung 

%

Stimmrechts-
verfügung

%

Tag der 
Schwellen-

über-/-unter-
schreitung

Über-/ Unter-
schreitung 

der Schwelle 
von

Meldung gem. § 33 f. WpHG
Zurechnung nach 

WpHG/Zusatzinformation:

Dr. Britta große Broermann,
Miriam große Broermann,
Titia Olivia große Broermann,
Paul Bernard große Broermann,
Alexander Bernard große Broermann,
Ivo Schramm,
Prof. Dr. Dr. Friedrich Grimminger,
Dr. Jan Liersch,
Z. große Broermann

AMR Holding GmbH

09.12.2024 0,0000 94,51 94,51 25.02.2024 >75%
zugerechnet (§ 34 WpHG): AMR 
Holding GmbH

Stimmrechtsanteil gemäß §§ 33 ff. WpHG am Tag der Schwellenüber-/-unterschreitung

 
 
 

6.05 Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen 

Gemäß § 285 Nr. 21 HGB sind wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und 
Personen anzugeben, soweit sie nicht zu marktüblichen Konditionen zustande gekommen 
sind. Von der Angabepflicht ausgenommen sind Transaktionen innerhalb eines Konzerns, so 
dass die Geschäfte mit konsolidierten Unternehmen des RHÖN-KLINIKUM Konzerns nicht er-
läutert werden müssen. 

Als nahestehende Personen gelten natürliche sowie juristische Personen und Unternehmen, 
die dem berichtenden Unternehmen nahestehen. Dabei handelt es sich insbesondere um na-
türliche Personen, die das berichtende Unternehmen beherrschen oder an dessen gemein-
schaftlicher Führung beteiligt sind, maßgeblichen Einfluss haben oder im Unternehmensma-
nagement des berichtenden Unternehmens eine Schlüsselposition einnehmen. Gleiches gilt 



 
 

 

 

für nahe Familienangehörige dieser Personen. Weiterhin umfasst sind Unternehmen dersel-
ben Unternehmensgruppe und Unternehmen unter bzw. mit maßgeblichem Einfluss.  

Als nahestehende Unternehmen werden demnach sämtliche Unternehmen, an denen die 
RHÖN-KLINIKUM AG zwischen 20,0 % und 50,0 % beteiligt ist und die als assoziiertes Unter-
nehmen oder wegen Unwesentlichkeit nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden, 
identifiziert. Hinsichtlich der Unternehmen des Konzerns wird auf die Anteilsbesitzliste in die-
sem Anhang verwiesen. Als nahestehende Unternehmen werden zudem die von der Broer-
mann Holding GmbH, Königstein im Taunus beherrschten Unternehmen identifiziert. Dies be-
trifft aus Sicht der RHÖN-KLINIKUM AG mittelbare und unmittelbare Mutterunternehmen so-
wie die Schwesterunternehmen. 

Als nahestehende Personen behandeln wir die Mitglieder des Managements in Schlüsselpo-
sitionen sowie die mit ihnen im Sinne des § 1589 BGB im ersten Grad verwandten Personen 
und deren Ehegatten und Lebensgemeinschaften. Unter den Mitgliedern des Managements in 
Schlüsselpositionen haben wir den Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG sowie die Mitglieder 
des Aufsichtsrates subsumiert. 

Die RHÖN-KLINIKUM AG unterhält im Einzelfall wechselseitige Geschäftsbeziehungen zu na-
hestehenden Unternehmen und Personen. Es handelt sich hierbei insbesondere um Dienst-
leistungen im Bereich der IT, Unternehmenskommunikation, Einkauf und des Erlösmanage-
ments. Diese Leistungsbeziehungen werden zu marktüblichen Preisen abgewickelt.  

Zu der Zusammensetzung der Vergütung des Aufsichtsrats und des Vorstands verweisen wir 
auf ergänzende Angaben im gesonderten Vergütungsbericht nach § 162 AktG. 

Berichtspflichtige Geschäfte i. S. d. § 285 Nr. 21 HGB lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr 
nicht vor.  



 
 

 

 

6.06 Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und des Vorstands  

Die Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) für Mitglieder des Aufsichtsrats gliedern sich im Ein-
zelnen wie folgt: 

 

 
 
Die Gesamtbezüge des Vorstands entfallen auf: 

 
 
 
 

Gesamt Gesamt
Gesamtbezüge 2024 2023

Tsd. € Tsd. €

Dr. Jan Liersch 103 102

Stefan Röhrhoff (ab 01.01.2024) 57 0

Georg Schulze (bis 31.12.2024) 0 60

Hafid Rif i 71 69

Peter Berghöfer 43 45

Dr. Julia Dannath-Schuh 33 31

Regina Dickey 44 45

Peter Ducke 36 39

Prof. (apl.) Dr. med. Leopold Eberhart 43 45

Dr. Dagmar Federw isch (ab 05.06.2024) 19 0

Joachim Gemmel (ab 18.03.2024) 29 0

Irmtraut Gürkan (bis 05.06.2024) 22 43

Kai Hankeln (bis 13.02.2024) 4 37

Dr. med. Martin Mandew irth 34 35

PD Dr. med. Thomas Pillukat 38 37

Christine Reißner (bis 05.06.2024) 14 33

Oliver Salomon 31 34

Dr. Sara Sheikhzadeh (ab 05.06.2024) 18 0

Dr. Cornelia Süfke 32 32

Marco Walker 30 32

701 719

Amtierendes 
Vorstandsmitglied

2024 2023 2024 
(Min)

2024 
(Max)

2024 2023

Tsd. € % Tsd. € % Tsd. € Tsd. € Tsd. € % Tsd. € %
Grundgehalt (Festvergütung) 500 76% 500 99% 500 500 500 99% 500 91%
Nebenleistungen 7 1% 7 1% 7 7 7 1% 7 1%
Summe 507 77% 507 100% 507 507 507 100% 507 92%

Einjährige variable Vergütung 155 23% 0 2 0% 0 250 0 0% 42 8%
Gesamtvergütung 662 100% 507 100% 507 757 507 100% 549 100%
1Im Geschäftsjahr gewährte und geschuldete Vergütung.
2Die variable Vergütung für 2023 beträgt 0 €; die Zielvereinbarung begzüglich der variablen Vergütung wurde im September 2023 aufgehoben.

Prof. Dr. Tobias Kaltenbach
(Vorstandsvorsitzender ab 1. November 2022)

Im Geschäftsjahr erdiente Vergütung Zufluss1



 
 

 

 

 
 

 
 

 
Für die Leistungen, die Herrn Dr. Weiß nach Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt worden ist, 
wurden folgende Altersvorsorgeleistungen zurückgestellt: 

 
 
Kreditgewährungen an Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands liegen nicht vor.  
Mitglieder des Aufsichtsrats und die ihnen nahestehenden Personen halten zusammen einen 
Aktienbesitz an der RHÖN-KLINIKUM AG von 0,0 % (Vj. 0,0 %) des gesamten Aktienkapitals. 
Die Mitglieder des Vorstands halten zum 31. Dezember 2024 keine Aktien der RHÖN-
KLINIKUM AG. 

Die von den Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie deren Ehegatten bzw. 
Verwandten ersten Grades getätigten Transaktionen von Aktien der RHÖN-KLINIKUM AG 
werden gemäß Art. 19 MAR der seit 3. Juli 2016 in Deutschland gültigen Marktmissbrauchs-
verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum liegen der RHÖN-
KLINIKUM AG keine Mitteilungen über Geschäfte nach Art. 19 MAR von Mitgliedern des Vor-
stands bzw. Aufsichtsrats (Directors´ Dealings) vor. 

 

Amtierendes 
Vorstandsmitglied

2024 2023 2024 
(Min)

2024 
(Max)

2024 2023

Tsd. € % Tsd. € % Tsd. € Tsd. € Tsd. € % Tsd. € %
Grundgehalt (Festvergütung) 500 72% 500 92% 500 500 500 92% 500 75%
Nebenleistungen 43 6% 43 8% 43 43 43 8% 43 6%
Summe 543 78% 543 100% 543 543 543 100% 543 81%

Einjährige variable Vergütung 155 22% 0 2 0% 0 250 0 0% 126 19%
Gesamtvergütung 698 100% 543 100% 543 793 543 100% 669 100%
1Im Geschäftsjahr gewährte und geschuldete Vergütung.
2Die variable Vergütung für 2023 beträgt 0 €; die Zielvereinbarung begzüglich der variablen Vergütung wurde im September 2023 aufgehoben.

Dr. Stefan Stranz
(Mitglied des Vorstands)

Im Geschäftsjahr erdiente Vergütung Zufluss1

Amtierendes 
Vorstandsmitglied

2024 2023 2024 
(Min)

2024 
(Max)

2024 2023

Tsd. € % Tsd. € % Tsd. € Tsd. € Tsd. € % Tsd. € %
Grundgehalt (Festvergütung) 500 66% 500 80% 500 500 500 97% 500 78%
Nebenleistungen 17 2% 17 3% 17 17 17 3% 17 3%
Summe 517 68% 517 83% 517 517 517 100% 517 81%

Einjährige variable Vergütung 155 20% 0 2 0% 0 250 0 0% 126 19%
Gesamtbezüge 672 88% 517 83% 517 767 517 100% 643 100%
Versorgungsaufwand 88 12% 108 17% 88 88 0 0% 0 0%
Gesamtvergütung 760 100% 625 100% 605 855 517 100% 643 100%
1Im Geschäftsjahr gewährte und geschuldete Vergütung.
2Die variable Vergütung für 2023 beträgt 0 €; die Zielvereinbarung begzüglich der variablen Vergütung wurde im September 2023 aufgehoben.

Dr. Gunther K. Weiß
(Mitglied des Vorstands)

Im Geschäftsjahr erdiente Vergütung            Zufluss1

Altersvorsorgeleistungen Rückstellung
Stand 

31.12.2023

Veränderung
Altersvorsorge-

leistungen

Rückstellung
Stand 

31.12.2024

verbleibender 
Nominalbetrag 

bei Vertrags-
ablauf1

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Dr. Gunther K. Weiß 557 78 635 647
1 Anspruch nach planmäßigem Auslaufen des Vorstandsvertrags auf Basis der Bezüge.



 
 

 

 

 

6.07 Erklärung zum Corporate Governance Kodex 

Mit gemeinsamem Beschluss des Aufsichtsrats und des Vorstands der RHÖN-KLINIKUM AG 
vom 12. Dezember 2024 wurde die entsprechende Erklärung gemäß § 161 AktG zur Anwen-
dung des Deutschen Corporate Governance Kodex im Geschäftsjahr 2024 abgegeben. Diese 
wurde auf der Website der RHÖN-KLINIKUM AG hinterlegt und damit der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. 

6.08 Honorare des Abschlussprüfers 

Das von dem Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main 
für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar ist in der entsprechenden Anhangsangabe 
im Konzernabschluss enthalten.  

Das für den Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 
im Geschäftsjahr 2024 als Aufwand (ohne Umsatzsteuer) erfasste Honorar beträgt 699 Tsd. € 
(Vj. 451 Tsd. €). Davon entfallen auf Abschlussprüfungsleistungen 491 Tsd. € (Vj. 403 Tsd. €) 
sowie auf sonstige gesetzliche Bestätigungsleistungen 208 Tsd. € (Vj. 48 Tsd. €). 

Die Kategorie „Abschlussprüfungsleistungen“ umfasst die Honorare für die Prüfung des Jah-
resabschlusses der RHÖN-KLINIKUM AG, die Prüfung des Konzernjahresabschlusses der 
RHÖN-KLINIKUM AG und die prüferische Durchsicht des Konzernzwischenabschlusses zum 
30. Juni 2024. 

Die Honorare für sonstige gesetzliche Bestätigungsleistungen umfassen im Wesentlichen Ho-
norare für gesetzliche Bescheinigungen für krankenhausrechtliche Zwecke sowie die Prüfung 
der gesonderten nichtfinanziellen Berichterstattung der RHÖN-KLINIKUM AG. 

6.09 Konzernzugehörigkeit 

Die RHÖN-KLINIKUM AG wird in den Konzernabschluss der Broermann Holding GmbH, Kö-
nigstein im Taunus, einbezogen (größter Konsolidierungskreis) und stellt selbst den Konzern-
abschluss für den kleinsten Konsolidierungskreis auf. Die Konzernabschlüsse werden im Un-
ternehmensregister veröffentlicht und sind für jeden dort einsehbar. 

6.10 Nachtragsbericht 

Seit dem 31. Dezember 2024 sind keine Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten, 
von denen ein wesentlicher Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kon-
zerns der RHÖN-KLINIKUM AG erwartet wird. 

  



 
 

 

 

6.11 Organe der RHÖN-KLINIKUM AG 

Der Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG besteht aus: 

 Dr. Jan Liersch, geschäftsansässig Königstein-Falkenstein, Geschäftsführer Broer-

mann Holding GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender  

Weitere Aufsichtsratsmandate: 

- Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg (Mitglied des Aufsichtsrats) 

- Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg (Vorsitzender des Aufsichtsrates) 

- MEDICLIN Aktiengesellschaft, Offenburg (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen  

Weitere Mandate: 

- Hotel Montreux Palace S.A., Montreux, Schweiz (Vorsitzender des Verwaltungsrats) 

- Hôtel Suisse Majestic S.A., Montreux, Schweiz (Vorsitzender des Verwaltungsrats) 

- Broermann Medical AG, Montreux, Schweiz (Vorsitzender des Verwaltungsrats)  

 Stefan Röhrhoff, Homberg, 1. stv. Vorsitzender, Landesfachbereichsleiter ver.di,  

Landesbezirk Hessen (ab 1. Januar 2024) 

 Hafid Rifi, geschäftsansässig Königstein-Falkenstein, 2. stv. Vorsitzender, Chief Finan-

cial Officer der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg 

Weitere Aufsichtsratsmandate: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen 

- MEDICLIN Aktiengesellschaft, Offenburg (ab 6. Juni 2024) 

- Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg (ab 17. Juli 2024) 

 Peter Berghöfer, Münchhausen, Leiter Finanzen der Universitätsklinikum Gießen und 

Marburg GmbH, Gießen  

Weiteres Aufsichtsratsmandat: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen  

 Dr. Julia Dannath-Schuh, Zürich, Schweiz, Vizepräsidentin Personalentwicklung 

& Leadership ETH Zürich  

Weiteres Aufsichtsratsmandat: 

- MEDICLIN Aktiengesellschaft, Offenburg 

Weitere Mandate: 

- Alsia und Partners AG, Zürich, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)  

- Business Tools AG, Zürich, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats) 

  



 
 

 

 

 Regina Dickey, Gießen, Verwaltungsangestellte  

Weiteres Aufsichtsratsmandat: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen 

 Peter Ducke, Marburg, Angestellter im Pflegedienst  

 Prof. Dr. Leopold Eberhart, Marburg, Arzt  

 Dr. Dagmar Federwisch, Schwalmstadt, Regionalgeschäftsführerin Nordhessen und 

Nordrhein-Westfalen der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg  

(ab 5. Juni 2024) 

Weiteres Aufsichtsratsmandat: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen 

 Joachim Gemmel, geschäftsansässig Hamburg, Chief Executive Officer der Asklepios 

Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg (ab 18. März 2024) 

Weiteres Aufsichtsratsmandat: 

- MEDICLIN Aktiengesellschaft, Offenburg (ab 6. Juni 2024) 

 Irmtraut Gürkan, Alsbach, Dipl.-Volkswirtin (bis 5. Juni 2024) 

Weitere Aufsichtsratsmandate: 

- Biolife Holding AG, Heidelberg (stv. Vorsitzende des Aufsichtsrats) 

- Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin 

Weitere Mandate: 

- Eurotransplant International Foundation, Leiden, Niederlande (Mitglied des Supervi-

sory Board) 

- Stiftung Alice-Hospital vom Roten Kreuz zu Darmstadt, Darmstadt (Mitglied des  

Kuratoriums)  

- Universitätsspital Basel, Basel, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats) 

- Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen (Mitglied des Stiftungsrats) 

- Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen (stv. Vorsitzende des Stiftungsausschusses) 

- Oberender Aktiengesellschaft, Bayreuth, (Vorsitzende des Aufsichtsrats)  

(ab 14. Mai 2024) 

 Kai Hankeln, geschäftsansässig Hamburg, Chief Executive Officer der Asklepios Klini-

ken GmbH & Co. KGaA, Hamburg (bis 13. Februar 2024) 

Weitere Aufsichtsratsmandate: 

- Asklepios Fachklinikum Stadtroda GmbH, Stadtroda (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

(bis 13. Februar 2024) 

- MEDICLIN Aktiengesellschaft, Offenburg (bis 13. Februar 2024) 



 
 

 

 

 Dr. Martin Mandewirth, Oberelsbach, Facharzt für Herzchirurgie 

 PD Dr. Thomas Pillukat, Bad Neustadt a. d. Saale, Facharzt Orthopädie und Unfallchi-

rurgie, Handchirurgie 

 Christine Reißner, Sülzfeld, Kauffrau (bis 5. Juni 2024) 

 Oliver Salomon, Bad Berka, Krankenpfleger  

 PD Dr. Sara Sheikhzadeh, geschäftsansässig Hamburg, Chief Medical Officer der As-

klepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg (ab 5. Juni 2024) 

Weitere Aufsichtsratsmandate: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen 

- MEDICLIN Aktiengesellschaft, Offenburg (ab 06. Juni 2024) 

 Dr. Cornelia Süfke, Hamburg, Leiterin Konzernbereich Recht, Versicherungen & Com-

pliance, Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg 

Weitere Aufsichtsratsmandate: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen 

- Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg 

 Marco Walker, geschäftsansässig Hamburg, Chief Executive Officer der Asklepios  

Kliniken GmbH & Co. KGaA  

Weitere Aufsichtsratsmandate: 

- MEDICLIN Aktiengesellschaft, Offenburg 

- Meierhofer Aktiengesellschaft, München 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen  

  



 
 

 

 

 

Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG besteht aus: 

 Prof. Dr. Tobias Kaltenbach, geschäftsansässig Bad Neustadt a. d. Saale, Vorstands-

vorsitzender  

Aufsichtsratsmandat: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen (Vorsitzender des Auf- 

  sichtsrats)  

 Dr. Stefan Stranz, geschäftsansässig Bad Neustadt a. d. Saale, Chief Financial Officer 

 Dr. Gunther Karl Weiß, M.Sc., geschäftsansässig Bad Neustadt a. d. Saale, Chief Ope-

rating Officer 

Weitere Mandate: 

- Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Gießen (Vorsitzender der  

  Geschäftsführung) 

- Mittelhessische Medizin-Stiftung am Universitätsklinikum Gießen und Marburg,  

Gießen (Stiftungsvorstand) 

- Hessische Krankenhausgesellschaft e. V., Eschborn (Mitglied des Vorstands) 
 
 
Bad Neustadt a. d. Saale, 19. März 2025 
 
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft 
DER VORSTAND 
 
 
Prof. Dr. Tobias Kaltenbach   Dr. Stefan Stranz  Dr. Gunther K. Weiß 
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RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a. d. Saale 
Versicherung der gesetzlichen Vertreter 

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungs-
grundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der RHÖN-KLINIKUM AG vermittelt und im Lage-
bericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der 
RHÖN-KLINIKUM AG so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtli-
chen Entwicklung der RHÖN-KLINIKUM AG beschrieben sind. 
 
 
Bad Neustadt a. d. Saale, 19. März 2025 
 
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft 
DER VORSTAND 
 
 
 
Prof. Dr. Tobias Kaltenbach   Dr. Stefan Stranz  Dr. Gunther K. Weiß 
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ESEF-Unterlagen der RHÖN-KLINIKUM AG  
zum 31. Dezember 2024 

Die für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts („ESEF-Unterlagen“) mit dem Dateinamen „JA_AG_14_03_25_ESEF-2024-
12-31-1-de.xhtml“ (SHA256-Hashwert: 86b577ef1698447059ddd260b7bf910af58bec 
80d8ae063ce6b0fb30229775b1) stehen im geschützten Mandanten Portal für den Emittenten 
zum Download bereit. 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers 

 

An die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a. d. Saale 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a. d. 
Saale, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestand-
teile des Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht 
inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2024 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum La-
gebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ ge-
nannten Bestandteile des Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-
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APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Arti-
kel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach 
Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 waren. Diese Sachverhalte 
wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei 
der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prü-
fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

 

Realisierung von Umsatzerlösen aus erbrachten Krankenhausleistungen und Erlösausglei-
che 

Zu den angewandten Bilanzierungsgrundlagen verweisen wir auf den Anhang Abschnitt 2. 
Angaben zur Höhe der Umsatzerlöse finden sich im Anhang unter Ziffer 4.01. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Die im Jahresabschluss der Gesellschaft ausgewiesenen Umsatzerlöse betreffen mit 
EUR 295,9 Mio im Wesentlichen Krankenhausleistungen.  

Die Umsatzerlöse basieren zum Stichtag abrechnungsbedingt auf einer Reihe von Annahmen 
durch die gesetzlichen Vertreter, die grundsätzlich mit Schätzunsicherheiten behaftet sind.  

Aufgrund der Komplexität der skizzierten Ermessensentscheidungen besteht das Risiko für 
den Jahresabschluss, dass die Umsatzerlöse nicht sachgerecht ermittelt werden. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Um die Angemessenheit der zum Abschlussstichtag ausgewiesenen Umsatzerlöse zu beurtei-
len, haben wir die eingerichteten Prozesse der Gesellschaft zur Erfassung der Erlöse aus er-
brachten Krankenhausleistungen und der vorzunehmenden regulatorisch bedingten Erlöskor-
rekturen gewürdigt und das methodische Vorgehen der gesetzlichen Vertreter zur Vornahme 
der regulatorisch bedingten Erlöskorrekturen nachvollzogen. Zur Prüfung der periodengerech-
ten Umsatzrealisierung haben wir neben der Erlösverprobung, die Ausgestaltung und Einrich-
tung der organisatorischen Trennung der an der Fallbearbeitung beteiligten Abteilungen unter-
sucht sowie die Ausgestaltung, Einrichtung sowie Wirksamkeit über das Vorliegen der 
Kostenübernahmeerklärungen der Krankenkasse des behandelten Patienten untersucht. 
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Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns unter anderem anhand der uns vorgelegten ver-
traglichen Grundlagen und des sonstigen Schriftverkehrs auf Basis einer risikoorientierten 
bewussten Auswahl einen Überblick über den Stand der verschiedenen Budgetvereinbarun-
gen der Krankenhäuser der RHÖN-KLINIKUM AG am Abschlussstichtag sowie den jeweils 
vergüteten Leistungsmengen verschafft. Hinsichtlich der Erlösausgleiche haben wir neben den 
Abstimmungen der im Rahmen der Erlösverprobung geprüften Leistungsstatistiken, die zu-
grunde liegenden Vereinbarungen untersucht. Hierbei haben wir auch die Umsetzung der 
gesetzlichen Regelungen nachvollzogen. Zur Prüfung der periodengerechten Umsatzrealisie-
rung haben wir zudem die Erlösverprobung untersucht.  

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die der Erfassung der Umsatzerlöse zugrunde liegenden Annahmen sind angemessen. 

 

Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf den An-
hang Abschnitt 2.  

Im Jahresabschluss der RHÖN KLINIKUM AG zum 31. Dezember 2024 werden unter den 
Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 380,9 Mio ausgewie-
sen. Der Anteil der gesunkenen Finanzanlagen an der Bilanzsumme beläuft sich auf insge-
samt 46,4 % und hat somit einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögenslage der Gesell-
schaft. 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei voraussichtlich dauernder Wert-
minderung zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Den beizulegenden Wert ermittelt 
die Gesellschaft für wesentliche Anteile an verbundenen Unternehmen mithilfe des Discoun-
ted-Cashflow-Verfahrens. 

Die für das Discounted-Cashflow-Verfahren verwendeten Zahlungsströme beruhen auf beteili-
gungsindividuellen Planungen für die nächsten fünf Jahre, die mit Annahmen über langfristige 
Wachstumsraten fortgeschrieben werden. Der jeweilige Kapitalisierungszinssatz wird aus der 
Rendite einer risikoadäquaten Alternativanlage abgeleitet. Ist der beizulegende Wert niedriger 
als der Buchwert, so wird anhand qualitativer und quantitativer Kriterien untersucht, ob die 
Wertminderung voraussichtlich dauernd ist. 

Die Berechnung des beizulegenden Werts nach dem Discounted-Cashflow-Verfahren ist kom-
plex und hinsichtlich der getroffenen Annahmen in hohem Maße von Einschätzungen und 
Beurteilungen der Gesellschaft abhängig. Dies gilt insbesondere für die Schätzung der künfti-
gen Zahlungsströme und langfristigen Wachstumsraten sowie die Ermittlung der Kapitalisie-
rungszinssätze. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Wertberichtigungen auf Finanzanlagen hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 in Höhe 
von TEUR 305 vorgenommen. Es besteht das Risiko für den Jahresabschluss, dass die Fi-
nanzanlagen nicht werthaltig sind. 



 

  60035923-16196342 | 4 
   

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zunächst haben wir anhand der im Rahmen unserer Prüfung gewonnenen Informationen be-
urteilt, bei welchen Anteilen an verbundene Unternehmen Anhaltspunkte für einen Abschrei-
bungsbedarf bestehen. Anschließend haben wir unter Einbezug unserer Bewertungsspezialis-
ten die Angemessenheit der wesentlichen Annahmen sowie der Bewertungsmethode der 
Gesellschaft beurteilt. Dazu haben wir die erwarteten Zahlungsströme sowie die unterstellten 
langfristigen Wachstumsraten mit den Planungsverantwortlichen erörtert. Außerdem haben wir 
Abstimmungen mit anderen intern verfügbaren Prognosen und dem von den gesetzlichen 
Vertretern genehmigten sowie dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebrachten Budget vorgenom-
men. Darüber hinaus haben wir die Konsistenz der Annahmen mit externen allgemeinen und 
branchenspezifischen Markteinschätzungen beurteilt. 

Ferner haben wir uns von der bisherigen Prognosegüte der Gesellschaft überzeugt, indem wir 
Planungen früherer Geschäftsjahre mit den tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und 
Abweichungen analysiert haben. 

Die dem Kapitalisierungszinssatz zugrunde liegenden Annahmen und Daten, insb. den risiko-
freien Zinssatz, die Marktrisikoprämie und den Betafaktor, haben wir mit eigenen Annahmen 
und öffentlich verfügbaren Daten verglichen. Um der bestehenden Prognoseunsicherheit 
Rechnung zu tragen, haben wir darüber hinaus die Auswirkungen möglicher Veränderungen 
des Kapitalisierungszinssatzes auf den beizulegenden Wert untersucht, indem wir alternative 
Szenarien berechnet und mit den Bewertungsergebnissen der Gesellschaft verglichen haben 
(Sensitivitätsanalyse). Zur Sicherstellung der rechnerischen Richtigkeit der verwendeten 
Bewertungsmethode haben wir die Berechnungen der Gesellschaft auf Basis risikoorientiert 
ausgewählter Elemente nachvollzogen. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Das der Werthaltigkeitsprüfung der Anteile an verbundene Unternehmen zugrunde liegende 
Vorgehen ist sachgerecht und steht im Einklang mit den Bewertungsgrundsätzen. Die Annah-
men und Einschätzungen der Gesellschaft sind sachgerecht. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verant-
wortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Be-
standteile des Lageberichts: 

• den gesonderten nichtfinanziellen Bericht, auf den im Lagebericht Bezug genommen wird, 
und 

• die Erklärung zur Unternehmensführung, auf die im Lagebericht Bezug genommen wird. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts. Die 
sonstigen Informationen umfassen nicht den Jahresabschluss, die inhaltlich geprüften Lagebe-
richtsangaben sowie unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf 
die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
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Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten 
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Lagebe-
richtsangaben oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulati-
onen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen 
der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
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beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prü-
fung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 
die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur 
Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen 
Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den 
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachver-
halts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen 
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, 
ob die in der bereitgestellten „JA_AG_14_03_25_ESEF-2024-12-31-1-de.xhtml“ (SHA256-
Hashwert: 86b577ef1698447059ddd260b7bf910af58bec80d8ae063ce6b0fb30229775b1) 
enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben 
des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentli-
chen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften er-
streckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben 
enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten bereitgestellten Datei ent-
haltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden 
„Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ enthaltenen Prü-
fungsurteile zum beigefügten Jahresabschluss und zum beigefügten Lagebericht für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 hinaus geben wir keinerlei Prü-
fungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in 
der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab. 
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Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen 
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
Abs. 3a HGB unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der 
Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach 
§ 317 Abs. 3a HGB durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist nachstehend weiterge-
hend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat den IDW Qualitätsmanagementstan-
dard: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1
(09.2022)) angewendet.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, 
die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die 
Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der 
ESEF-Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforde-
rungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser
Kontrollen abzugeben.

• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-
Unterlagen enthaltende bereitgestellte Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung
(EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifi-
kation für diese Datei erfüllt.

• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des ge-
prüften Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen.

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 5. Juni 2024 als Abschlussprüfer gewählt. Wir 
wurden am 20. November 2024 vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der RHÖN-
KLINIKUM AG beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2021 als Ab-
schlussprüfer der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) 
in Einklang stehen. 
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Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des Bestätigungsver-
merks 
Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss 
und dem geprüften Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das 
ESEF-Format überführte Jahresabschluss und Lagebericht – auch die in das Unternehmens-
register einzustellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften 
Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbe-
sondere ist der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung 
mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 

Hinweis zur Nachtragsprüfung 
Diesen Bestätigungsvermerk erteilen wir zu dem geänderten Jahresabschluss und Lagebe-
richt aufgrund unserer pflichtgemäßen, am 6. März 2025 abgeschlossenen Prüfung und unse-
rer am 20. März 2025 abgeschlossenen Nachtragsprüfung, die sich auf die Änderung des 
Ergebnisverwendungsvorschlags sowie Anpassungen von Aufsichtsratsmandaten bei einzel-
nen Mitgliedern der Organe der RHÖN-KLINIKUM AG im Anhang und die sich hieraus erge-
benden geänderten ESEF-Unterlagen bezog. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Thorsten Schrum. 

Frankfurt am Main, den 6. März 2025 / begrenzt auf die im Hinweis 
zur Nachtragsprüfung genannte Änderung/genannten Änderungen: 
20. März 2025

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Huber-Straßer 
Wirtschaftsprüferin 

Schrum 
Wirtschaftsprüfer 




